
 
 Datenschutzklausel, Persönlichkeitsrechte 
 
(1) Der Verein verarbeitet personenbezogene Daten seiner Mitglieder (Informationen, die sich auf eine 

identifizierte oder identifizierbare natürliche Person beziehen) in automatisierter Form. Hierbei 
handelt es sich um folgende Mitgliederdaten: Name und Anschrift, Geschlecht, Bankverbindung, 
Telefonnummern (Festnetz und Mobil) sowie E-Mail-Adresse, Geburtsdatum, Funktion(en) und 
Aufgabe(n) im Verein. 
 

(2) Die in (1) genannten Daten sind Pflichtdaten; eine Person kann nur Vereinsmitglied sein, wenn sie dem 
Verein diese Daten zwecks rechtmäßiger Verarbeitung zur Verfügung stellt. 
 

(3) Verantwortlich für die Datenverarbeitung ist der Vorstand im Sinne des § 26 BGB. 
 

(4) Die personenbezogenen Daten der Mitglieder werden ausschließlich zur Erfüllung der in dieser 
Satzung genannten Zwecke und Aufgaben des Vereins verarbeitet, insbesondere zur 
Mitgliederverwaltung, Förderung des Sports und zu Zwecken der Öffentlichkeitsarbeit des Vereins. 
Rechtsgrundlage hierfür ist Art. 6 Abs. 1 b) Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO). 
 

(5) Als Mitglied des Landessportbundes Hessen e.V. übermittelt der Verein folgende personenbezogene 
Daten dorthin: Name, Geburtsdatum und Geschlecht der Mitglieder, Namen der Vorstandsmitglieder 
mit Funktion, Anschrift, Telefonnummern und E-Mail-Adresse.  

 
(6) Als Mitglied folgender Fachverbände übermittelt der Verein bei Bedarf folgende personenbezogene 

Daten seiner Mitglieder: Name, Geburtsdatum und Sportbereich z.B. an den Kreisreiterbund 
Wiesbaden-Main-Taunus (KRB), den Pferdesportverband Hessen (PSVH) oder die Deutsche Reiterliche 
Vereinigung (FN). Die Übermittlung dieser Daten ist erforderlich, damit der Verein und die jeweiligen 
Mitglieder am Sportbetrieb teilnehmen können.  

 
(7) Im Zusammenhang mit seinen satzungsgemäßen Veranstaltungen veröffentlicht der Verein 

personenbezogene Daten und Fotos seiner Mitglieder auf seiner Homepage und übermittelt solche 
Daten und Fotos an Print- und Telemedien sowie elektronische Medien. Die Veröffentlichung / 
Übermittlung der Daten umfasst hierbei höchstens Name (soweit möglich in abgekürzter Form), 
Vereinszugehörigkeit, Funktion und Aufgabe im Verein sowie – falls erforderlich oder zwangsläufig mit 
einer Wettkampfteilnahme verbunden – Altersklasse oder Geburtsjahrgang.  
 

(8) Im Zusammenhang mit Jubiläen, Ehrungen (z.B. wegen langjähriger Mitgliedschaft und Arbeit im 
Verein) sowie Geburtstagen seiner Mitglieder veröffentlicht / übermittelt der Verein Daten und Fotos 
nur mit Einwilligung des betroffenen Mitglieds. 
 

(9) Mitgliederlisten werden als Datei oder in gedruckter Form soweit an Vorstandsmitglieder, 
Übungsleiter und Mitglieder herausgegeben, wie deren Funktion oder besondere Aufgabenstellung im 
Verein die Kenntnisnahme erfordern. Macht ein Mitglied glaubhaft, dass es die Mitgliederliste zur 
Wahrnehmung seiner satzungsgemäßen Rechte (z.B. Minderheitenrechte) benötigt, wird ihm eine 
gedruckte Kopie der Liste gegen die schriftliche Versicherung ausgehändigt, dass Namen, Adressen 
und sonstige Daten nicht zu anderen Zwecken Verwendung finden.  
 

(10) Durch ihre Mitgliedschaft und die damit verbundene Anerkennung dieser Satzung stimmen die 
Mitglieder der Erhebung, Verarbeitung (Speicherung, Veränderung, Übermittlung) und Nutzung ihrer 
personenbezogenen Daten in dem vorgenannten Ausmaß und Umfang zu. Eine anderweitige, über die 
Erfüllung seiner satzungsgemäßen Aufgaben und Zwecke hinausgehende Datenverwendung ist dem 
Verein nur erlaubt, sofern er aus gesetzlichen Gründen hierzu verpflichtet ist. Ein Datenverkauf ist 
nicht statthaft. 

 
(11) Jedes Mitglied hat im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften des Bundesdatenschutzgesetzes 

(insbesondere §§ 34, 35) das Recht auf Auskunft über die zu seiner Person gespeicherten Daten, deren 
Empfänger und den Zweck der Speicherung sowie auf Berichtigung, Löschung oder Sperrung seiner 
Daten.  


